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Verfahrensvermerke 

Gemeindeverwaltungsverband  
- Änderungsbeschluss (§ 2(1) BauGB): 29.11.2022 
- ortsübliche Bekanntmachung:  8./9.12.2022 
 
- Frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit (§ 3(1) BauGB):   
- Frühzeitige Behördenbeteiligung (§4(1) BauGB):  
- ortsübliche Bekanntmachung:   
 
Gemeindeverwaltungsverband 
- Beschluss öffentliche Auslegung:  
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:  
- Öffentliche Auslegung (§ 3(2) BauGB) 
  und Beteiligung der Behörden (§ 4(2) BauGB):   
 
Gemeindeverwaltungsverband 
- Feststellungsbeschluss (§ 2(1) BauGB .......................................................................................  

 

Kressbronn a.B., den  ...................................................................................................................  
                                                                                                                                     Vorsitzender 

 

Genehmigung gemäß § 6 (1 und 4) BauGB ...........................................  
..................................................... 

 

Ausfertigung: 

Der textliche und zeichnerische Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplans des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn a.B.-Langenargen 

in einem Teilbereich der Gemarkung Kressbronn Bereich Raiffeisenstraße  
stimmt mit dem Feststellungsbeschluss vom……………………..überein. 

 

Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

 

Kressbronn a.B., den  ...................................................................................................................  
                                                                                                                                     Vorsitzender 

 

Rechtswirksam durch  
ortsübliche Bekanntmachung vom                           gemäß § 6 (5) BauGB 

 

 

Kressbronn a.B., den  ...................................................................................................................  
                                                                                                                                     Vorsitzender 

 

Diese Fertigung stimmt mit der Planurkunde (1. Fertigung) überein. 

Bestätigt 

 

Kressbronn a.B., den  ...................................................................................................................  
                                                                                                                                     Vorsitzender 



kienzle vögele blasberg GmbH  Architekten/Stadtplaner    Eugenstraße 75   88045 Friedrichshafen  Seite 3 

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. IS. 3634) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786), 
geändert durch Art. 2 Gesetz v. 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

 Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.1991 IS. 58),  
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. IS. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom29.07.2009 (BGBl. I S.2542), 
zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698),  
zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

B E G R Ü N D U N G  

ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS IM BEREICH RAIFFEISENSTRAßE 

Ausgangslage 

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Eriskirch-Kressbronn a.B.-Langenargen 
wurde 2021 fortgeschrieben. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Land-
schaftsplan ist seit dem 07.05.2021 rechtswirksam. Darin ist die Fläche nordwestlich der BayWa Obst 
GmbH&Co.KG (Obstgroßmarkt Kressbronn) als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Zur Weiterentwicklung des Obstgroß-
markts Kressbronn plant die BayWa AG 
eine Betriebserweiterung in nordwestli-
cher Richtung. Um den dauerhaften Er-
halt des ortsansässigen Betriebes zur Er-
fassung, Sortierung Lagerung, Verarbei-
tung und Vermarktung von regionalem 
Obst sicherzustellen, ist die Erweiterung 
der ausgewiesenen Sonderbaufläche 
Obstgroßhandlung erforderlich.  

Die geplante Bauflächenausweisung 
schließt unmittelbar an die bestehende 
Betriebsfläche an, die auch im rechtsgül-
tigen Bebauungsplan Erzeugermärkte 
Raiffeisenstraße aus dem Jahre 2003 als 
sonstiges Sondergebiet festgesetzt ist. 
Die Flächennutzungsplanänderung wird 
daher gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zur Änderung des 
Bebauungsplans ‚Erzeugermärkte Raiffeisenstraße‘ durchgeführt. 
Hier soll eine Festsetzung als ‚Sonstiges Sondergebiet Obstgroß-
handlung‘ erfolgen. 
 

Neben der Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft beinhaltet der Änderungsbereich eine Ortsrand-
eingrünung des bestehenden Betriebes. Südlich und versetzt dazu ist eine Grünzäsur dargestellt. Im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind keine sonstigen Darstellungen (z.B. Landschaftsschutz, 
Denkmalschutz, Ausgleichsfläche) tangiert. Die Abweichung lässt sich rechtfertigen, da die geordnete 
städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet nicht beeinträchtigt wird und die Grundkonzeption des 
Flächennutzungsplans (Nutzungsverteilung auf Gemeindeebene) gewahrt bleibt.  

Flächennutzungsplan vor der Änderung 
ca. Originalmaßstab 1:10.000 
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Der Änderungsbereich befindet sich nördlich der Orts-
lage von Kressbronn am Bodensee südlich der B31. Die 
Gesamtfläche beträgt ca. 1,0 ha. Das Gelände am 
nordwestlichen Siedlungsrand von Kressbronn ist von 
landwirtschaftlicher Nutzung geprägt.  

Das Areal ist nahezu eben und befindet sich auf einer 
Höhenlage von ca. 420 m ü. NHN. Die Nord- und 
Nordwestseite beinhalten eine realisierte Ortsrandein-
grünung. Der Änderungsbereich grenzt an das beste-
hende Betriebs-gebäude der Obstgroßhandlung heran 
und erweitert dieses in Richtung Westen. Die Fläche 
grenzt im Norden an die B31 und im Süden an die Tett-
nanger Straße (K7776). Es besteht keine Zufahrt zur 
Bundesstraße. Die Erschließung erfolgt bisher über die Raiffeisenstraße. Für die geplante Flächenerweite-
rung soll ein zusätzlicher Anschluss an die Tettnanger Straße erfolgen. 

Ziele und Zwecke der Planung 

Planungsziel ist die Ausweisung einer geplanten Sonderbaufläche Obstgroßhandel gemäß § 1 Abs. 4 
BauNVO unmittelbar nordwestlich angrenzend an das bestehende Betriebsgelände der Firma BayWa AG. 
Die Erweiterungsfläche wird kurzfristig als Lagerfläche sowie Stellplätze für Pkw und Lkw benötigt. Mittel-
fristig soll auch die Möglichkeit einer Vergrößerung des bestehenden Gebäudes eröffnet werden. Die Lkw-
Anfahrt wird neu organisiert und muss aus Gründen des Betriebsablaufs auch von Westen erfolgen (Ring-
verkehr). Die Planung dient der Standortsicherung und Entwicklung des bestehenden Firmenstandortes 
der BayWa AG und der Sicherung von qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Gemeinde 
Kressbronn am Bodensee. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans soll die räumliche Entwicklung 
unter Beibehaltung der generellen Planungsziele des Flächennutzungsplans den aktuellen Anforderungen 
angepasst werden. Die Planung berücksichtigt die landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen und 
die daraus resultierenden Funktionen der Gemeinde Kressbronn. Die Flächenausweisung dient nicht der 
Neuansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben. 

Im parallel durchgeführten Bebauungsplan ‚Erzeugermärkte Raiffeisenstraße‘ 1. Änderung und Erweite-
rung soll der Ausbau der bestehenden Nutzung planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die landschaftliche Einbindung am Nord- und Westrand der Betriebsanlagen soll sichergestellt werden. 
Damit soll auch die bestehende Eingrünung entlang der B31 fortgeführt werden. Die Erschließung erfolgt 
wie bisher über die Tettnanger Straße (K7776).  
 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung wird aus dem 
abgebildeten Lageplan ersichtlich (ohne Maßstab). Die Ge-
samtfläche beträgt ca. 1,0 ha. Von der Änderung sind das 
Flurstück 8083 und das Teilflurstück 8083/1 betroffen.  
 

Die Planung erfüllt folgende Standortkriterien: 

- geringe Störung im Landschafts- und Ortsbild /  
geringe topografische Exposition; 

- geringer Eingriff in den Naturhaushalt / keine Beanspru-
chung besonders geschützter Landschaftsteile; 

- geringer Erschließungsaufwand /  
Nutzung der technischen Infrastruktur der  
angrenzenden gewerblichen Bauflächen; 

- gute Tragfähigkeit des Baugrunds; 

- ausreichende Distanz zu Wohnbereichen und anderen störanfälligen Nutzungen; 

- gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz; 
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Planungsalternativen 

Die Flächenausweisung dient der Erweiterung und dem Ausbau der bestehenden Nutzung. Hierdurch 
werden bestehende Betriebsflächen sowie unmittelbar anschließende Flächen in Anspruch genommen. 
Die vorhandenen Betriebsgebäude sowie die technische Infrastruktur (Wasserversorgung, Schmutzwas-
serkanal sowie die Erschließung können mitbenutzt werden. Die Flächenerweiterung kann aus Gründen 
des inneren Betriebsablaufs (Lkw-Bewegungsflächen, Ringverkehr und Ladezonen) nur am Westrand der 
bestehenden Betriebsanlagen erfolgen. Mittelfristig soll auch die Erweiterung des bestehenden Betriebs-
gebäudes ermöglicht werden. Aufgrund der vorhandenen Betriebsteile bestehen keine wirtschaftlich ver-
tretbaren Alternativstandorte für die geplante Erweiterung. Standorte an anderer Stelle erfüllen die Anfor-
derungen der Betriebserweiterung nicht.  

EINORDNUNG IN BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 

Raumordnung 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Kressbronn a.B. 
gehört zur Randzone um den Verdichtungsraum ‚Bodenseeraum mit besonderer struktureller Prägung‘. 
Die Gemeinde liegt auf der Landesentwicklungsachse Überlingen – Markdorf – Friedrichshafen – Kress-
bronn a.B. – Lindau und im Bereich der regionale Entwicklungsachse Meckenbeuren – Tettnang – Kress-
bronn. Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren. Dabei ist die Anbindung 
an Siedlungsbereiche und Versorgungseinrichtungen sowie eine gute verkehrliche Anbindung zu beach-
ten. Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, flächen- und energiesparende 
Bebauung zu achten. Die Siedlungsentwicklung ist am Bestand auszurichten.  

Die Gemeinde Kressbronn a.B. ist im Regionalplan als Kleinzentrum ausgewiesen und übernimmt im en-
geren Verflechtungsbereich am nördlichen Bodenseeufer eine wichtige Versorgungsfunktion. Als Ziel der 
Raumordnung sollen Kleinzentren als Standorte von zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung 
so entwickelt werden, dass sie den häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsberei-
ches decken können. 

Überörtliche Umweltziele sind auch im Regionalplan der Re-
gion Bodensee-Oberschwaben (1996) dargestellt. Insbeson-
dere sollen die umgebenden regionalen Grünzüge von Be-
bauung freigehalten werden. Das westlich gelegene Argental 
und das nördlich gelegene Hügelland sind als regionaler 
Grünzug gekennzeichnet. Diese beinhalten auch weitere Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete. In der Fortschreibung des 
Regionalplans (25.06.2021 als Satzung beschlossen) reicht 
die Darstellung des Regionalen Grünzuges im Nordwesten 
nicht mehr bis an das Plangebiet heran. 

Für das engere Plangebiet sind in der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans keine Festlegungen enthalten. Zu beach-
tende Ziele der Raumordnung, Vorranggebiete der regiona-
len Freiraumstruktur (Naturschutz, Wald, Wasser, minerali-
sche Rohstoffe etc.) sind von der Planung nicht betroffen.  
 

Der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Raiffeisenstraße stehen keine zu beachtenden Zie-
le der Raumordnung entgegen. Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung 
wie sie im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben formuliert sind. Das 
Ziel 3.1.9. im Landesentwicklungsplan (‚Anbindegebot‘) wird beachtet, da an dieser Stelle bereits über den 
rechtswirksamen Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung etabliert ist und die geplante Betriebserweite-
rung an den Bestand anschließt. Andere übergeordnete Planungen werden durch die Flächennutzungs-
planänderung nicht betroffen.  
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PLANUNGSGEGENSTAND 

Die geplante Erweiterung gewerblicher Bauflächen dient der kurz- bis mittelfristigen Bedarfsdeckung des 
ansässigen Betriebes. Der Standort ist nicht landschaftlich exponiert und auch aus immissionsschutzrecht-
licher Sicht für die Erweiterung der gewerblichen Nutzung geeignet. Es besteht eine Vorbelastung durch 
die gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen sowie durch die nördlich angrenzende B31. Die 
Ausweisung einer gewerblich genutzten Baufläche am bestehenden Betriebsstandort entspricht dem 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. 

Die generellen Planungsziele des rechtswirksamen Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Eriskirch-Kressbronn a.B.-Langenargen (2. Fortschreibung) behalten ihre Gültigkeit. Durch die Än-
derung bleiben die Grundzüge der vorbereitenden Bauleitplanung und die Steuerungsfunktion des Flä-
chennutzungsplans für die geordnete städtebauliche Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft erhalten. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes 
von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung. Es handelt sich um eine punktuelle Änderung, die den 
bestehenden Gewerbestandort stärken sollen. Die Fläche ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als 
Betriebsstandort geeignet. Die Planung führt nicht zu Nutzungskonflikten zwischen Gewerbe- und Wohn-
standorten. Artenschutzrechtliche Belange stehend der Planung nicht entgegen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans ist die Voraussetzung für eine planungsrechtliche Absicherung 
der geplanten Nutzung in einem Bebauungsplan. Im Plangebiet sollen Betriebe und Anlagen zulässig sein, 
die im immissionsschutzrechtlichen Sinn nicht erheblich belästigen. Damit werden unzumutbare Belästi-
gungen oder Störungen in der Umgebung ausgeschlossen. 

 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das übergeordnete Straßennetz soll, wie bisher über die 
K 7776 erfolgen. Eine zusätzliche Zufahrt an der Tettnanger Straße soll ermöglicht werden. 2 km westlich 
besteht ein Anschluss an die B31. Da es sich um eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Be-
triebsflächen handelt, werden die verkehrlichen Auswirkungen der Planung auf das bestehende Straßen-
netz als gering eingeschätzt. Der Anschluss an die Kreisstraße kann mit dem zusätzlichen allgemeinen 
und nutzungsbezogenen Verkehrsaufkommen leistungsfähig betrieben werden. Details bezüglich des 
künftigen Anschlusses an die Kreisstraße (Tettnanger Straße) werden im parallel durchgeführten Bebau-
ungsplanverfahren geklärt. Dort ist auch ein bedarfsgerechter Ausbau der Raiffeisenstraße geplant.  

 

 

 
 

 

 

Rechtswirksamer Flächennutzungsplan      3. Änderung Bereich Raiffeisenstraße 

mit Darstellung des Änderungsbereiches                                                                              (ohne Maßstab) 
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Flächennachweis 

 vorher 
[ha] 

nachher 
[ha] Bilanz 

Flächen für die Landwirtschaft  0,77 0,00 -0,77 
Sonderbaufläche (geplant)  0,00 0,77 0,77 

     
Grünfläche (Randeingrünung)  0,25 0,25 0,00 

gesamt  1,02 1,02 0,00 
 

 

Zusammenfassend steht einer Zunahme der Sonderbaufläche um 0,77 ha eine gleichgroße Abnahme der 
Flächen für die Landwirtschaft gegenüber.  

 

Die Flächennutzungsplanänderung wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans  
‚Erzeugermärkte Raiffeisenstraße‘ 1. Änderung und Erweiterung durchgeführt. Die erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft werden dort planungsrechtlich abgesichert. Im 
Rahmen des Umweltberichtes werden die voraussichtlich erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild unter Berücksichtigung der möglichen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
bewertet und eine Ausgleichskonzeption erarbeitet. Schutzgebiete sind nicht betroffen.  

 

 

UMWELTBERICHT 
Belange von Natur und Landschaft 

Zur 3. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan ‚Erzeugermärkte Raiffeisenstraße‘ 1. Än-
derung und Erweiterung wird ein Umweltbericht erstellt. Die möglichen erheblichen Auswirkungen auf den 
Menschen (Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Erholung) auf Natur und Landschaft (Schutzgüter Boden, Flora 
und Fauna, Wasser und Klima, Ortsbild sowie auf Kultur- und Sachgüter werden im landschaftsplaneri-
schen Fachbeitrag ermittelt und bewertet. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden im Bebau-
ungsplanverfahren konkretisiert und planungsrechtlich abgesichert. 

 
 

Natürliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet befindet sich ca. 1 km nördlich der 
Ortsmitte von Kressbronn. Das Landschaftsbild des 
Bodenseebeckens im Übergang zum nördlichen Drum-
lin-Hügelland und zu den östlichen Argenterrassen wird 
von großflächigen Intensivobstkulturen geprägt. Die 
Gemeinde hat über den Obst- und Weinanbau hinaus 
eine große Bedeutung als touristisches Ziel am Boden-
see. Der Änderungsbereich wird intensiv landwirtschaft-
lich genutzt und besitzt keine wertvollen Habitatstruktu-
ren. Die bestehende Gehölzpflanzung im Südosten (re-
alisierte Ortsrandeingrünung) wird gerodet und am 
westlich herausgeschobenen Ortsrand im Abstand von 
ca. 30 bis 50 m neu festgesetzt. 

 

 

Bereich BayWa Ackerfläche (ehemals Intensivobst) 
 versiegelte Fläche und Randeingrünung 
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Erweiterungsfläche westlich BayWa AG           Bestehendes Betriebsgelände BayWa AG 

Ackerfläche (ehemals Intensivobst)           Lagerfläche, Retentionsmulde, Eingrünung 

 

Schutzwürdigkeiten / betroffene Schutzgebiete 

 Bemerkungen 
FFH-Lebensraum / Vogelschutzgebiet Bodenseelandschaft östlich Friedrichshafen   

(FFH-Nr. 8823-341 ca. 1500 bis 2000 m südlich) 

Obere Argen u. Seitentäler (FFH 8324-324 ca. 0,5 km W) 

keine Beeinträchtigung 

Regionaler Grünzug / Grünzäsur gem. Regionalplan reicht in der Fortschreibung im Norden fast bis an das 
Plangebiet heran / keine Beeinträchtigung 

LSG Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue ca. 500 m 
westlich / keine Beeinträchtigung 

NSG - 

Biotope gem.§32 oder Waldbiotope etc. - 

Naturdenkmal, geschützte Landschaftsbestandteile - 

Überschwemmungsgebiete / Wasserschutzgebiete - 

Gewässer 1./2. Ordnung /naturnaher Gewässerab-
schnitt Gewässerrand / Uferzone 

Prozessgraben ca. 150 m östlich- 

Geotope / Moorkataster  - 

Wald i.S.d. Waldgesetzes (Schutzkategorie) - 

sonstige Schutzausweisungen - 

Aufgrund der Entfernung zu Schutzgebieten ist durch die Planung keine Beeinträchtigung der Schutzziele 

anzunehmen. Eine FFH-Vorprüfung ist nach dem gegenwärtigen Planungsstand nicht erforderlich.  

Projekteinwirkungen 

Zur Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Schutzgüter und natürlicher Funktionen sind 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Umsetzung der Planung nach Art, Intensität und zeitlicher Dimen-
sion einzuschätzen. Im Hinblick auf die bau- und anlagebedingten Auswirkungen ist nicht von einer be-
sonderen Empfindlichkeit der Schutzgüter auszugehen. Anlagenbedingt ist vor allem hinsichtlich der zu 
erwartenden Bodenversiegelung erhebliche nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Diese Eingriffe müssen 
auch unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung des Bodens beurteilt werden. Außerdem wer-
den Gehölzbestände (vorhandene Ortsrandeingrünung) entfernt und an der Westseite neu entstehen. Die 
geplante gewerbliche Bebauung wird bei begrenzten Gebäudehöhen und unter Berücksichtigung der Vor-
belastung und der geplanten Eingrünung voraussichtlich keine stärkere Fernwirkung entfalten. Baubeding-
te Auswirkungen werden sich weitgehend auf die bestehenden und geplanten Bauflächen beschränken. 
Erhebliche Auswirkungen auf außerhalb gelegene Flächen sind nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen infolge Lkw-Verkehr und gewerblichen Emissionen auf schutzbedürftige 
Wohnnutzungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Diese werden etwa im Rahmen der bereits heute vor-
handenen Größenordnung bleiben. Die Außenbeleuchtung stellt insbesondere für Insekten, Fledermäuse 
und Vögel eine potentielle Störquelle dar. Möglichkeiten zur weitgehenden Minderung nachteiliger Auswir-
kungen bestehen in der Verwendung insektenschonender Außenbeleuchtung. 
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Planalternativen 

Durch die Erweiterung und dem Ausbau der bestehenden Nutzung werden bestehende Betriebsflächen 
sowie unmittelbar anschließende Flächen in Anspruch genommen. Die vorhandenen Betriebsgebäude 
sowie die technische Infrastruktur (Wasserversorgung, Schmutzwasserkanal sowie die Erschließung kön-
nen mitbenutzt werden. Die Flächenerweiterung kann aus Gründen der inneren Betriebsabläufe und der 
Grundstücksverfügbarkeit nur am Westrand des Obstgroßmarktes erfolgen. Mittelfristig soll auch die Er-
weiterung des bestehenden Betriebsgebäudes ermöglicht werden. Aufgrund der vorhandenen Betriebstei-
le bestehen keine wirtschaftlich vertretbaren Alternativstandorte für die geplanten Erweiterungen. Standor-
te an anderer Stelle erfüllen die Anforderungen der Betriebserweiterung nicht.  

Die Planung erfüllt folgende Standortkriterien: 

- Angliederung an vorhandene Betriebsflächen; sparsamer Umgang mit Grund und Boden;  
Flächen stehen für die Umsetzung der Planung zur Verfügung; 

- Berücksichtigung von Ortsrandeingrünungen; die zulässigen Bauhöhen orientieren sich an der beste-
henden gewerblichen Bebauung und bleiben im Bereich der Baumhöhen; die Eingriffe in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild werden als ausgleichbar eingeschätzt; 

- geringer Eingriff in den Naturhaushalt / keine Beeinträchtigung oder Beanspruchung  
geschützter Landschaftsteile; geringe Biotopausstattung; 

- geringer Erschließungsaufwand / Nutzung der technischen Infrastruktur der angrenzenden  
gewerblichen Bauflächen; 

- gute Tragfähigkeit des Baugrunds; ebene Bauflächen; 

- ausreichende Distanz zu Wohnbereichen und anderen störanfälligen Nutzungen; 

- Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz; 

 

Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die intensive landwirtschaftliche Nutzung zunächst erhalten 
bleiben. Der Ertragsstandort bleibt erhalten. Bei Aufgabe der Nutzung würde sich langfristig die potentielle-
natürliche Vegetation einstellen (Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder Wechsel mit Perl-
gras- und Hainsimsen-Buchenwald). Die infolge der Durchführung der Planung beschriebenen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter (z.B. infolge Flächenversiegelung) einschließlich der Aufwertung der Schutzgut-
funktionen durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen würden in diesem Fall ebenfalls ausbleiben. Die 
planungsrechtlich festgesetzten internen und plangebietsexternen Ausgleichsmaßnahmen würden nicht 
realisiert werden.  

Schutzgut Arten und Lebensräume / biologische Vielfalt / Flora und Fauna 

Die allgemeine Zielvorgabe besteht darin, die biologische Vielfalt dauerhaft zu sichern. Neben den natur-
schutzrelevanten Arten und Lebensräumen soll nach Abs. 3 Nr. 5 des § 1 BNatSchG die gesamte heimi-
sche Tier- und Pflanzenwelt in lebensfähigen Populationen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Bioto-
pe und Lebensstätten zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts erhalten werden. Beurteilt werden die Naturnähe und der Biotopverbund. Es gilt die Belange des Ar-
ten- und Biotopschutzes in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und mögliche Nutzungskonflikte sachge-
recht zu lösen.  

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Ortslage von Kressbronn. Die Erweiterungsfläche schließt 
unmittelbar an bestehende gewerbliche Nutzungen, Gebäude und Anlagen an. Das Plangebiet stellt sich 
als ebene Fläche der östlichen Argenterrassen auf einem Höhenniveau von ca. 420 m ü NN dar. Das Ge-
biet wird im Süden von der Tettnanger Straße begrenzt. Die Erweiterungsflächen werden derzeit landwirt-
schaftlich genutzt.  

Die Biotopausstattung auf den intensiv genutzten Ackerflächen ist gering. Äcker und Obstplantagen ohne 
besondere Wildkrautvegetation stellen aus nuturschutzfachlicher Sicht geringwertige Biotoptypen mit ge-
ringem Habitatpotential dar und weisen eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf.  

Die bestehende Ortsrandeingrünung am BayWa-Gelände wird gerodet und zusammen mit der Retenti-
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onsmulde im Nordwesten neu entstehen. Im Norden des BayWa-Geländes verläuft die B31. Den Südrand 
bildet die Tettnanger Straße. Das Gebiet ist entsprechend durch Verkehrslärm vorbelastet. Westlich an die 
geplante Erweiterungsfläche schließen Hopfenkulturen an. Die im Luftbild noch erkennbaren Einzelgehöl-
ze in den Obstplantagen wurden inzwischen gerodet und sind nicht mehr vorhanden. Das Plangebiet be-
sitzt keine besondere Bedeutung im regionalen Biotopverbund. Als allgemeines naturschutzfachliches Ziel 
gelten der Erhalt und die Aufwertung der Flächen, die sich außerhalb der intensiven Nutzungen befinden. 

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung (Frequentierung, Düngung, Pflanzenschutz etc.), der Sied-
lungsnähe (z.B. Haustiere) und Immissionen aus den begrenzenden Straßen ist die Fläche nicht frei von 
Störungen. Eine besondere Eingriffsempfindlichkeit ist nicht gegeben. Das engere Plangebiet weist keine 
naturnahen Strukturen und keine Habitate für besonders wertgebende Arten auf. Aus naturschutzfachli-
cher Sicht höherwertige Lebensraumtypen kommen im Gebiet nicht vor.  

Der Bebauungsplan beansprucht keine geschützten Bereiche. Aufgrund der Entfernung, der topografi-
schen Lage und der Vorbelastungen ist durch die Realisierung der Planung eine Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten weder baubedingt noch betriebsbedingt anzunehmen. Die Umsetzung der Planung hat bei 
Beachtung einer gewässerschonenden Niederschlagswasserentsorgung und einer insektenschonenden 
Außenbeleuchtung in den Randbereichen zur freien Landschaft keine erheblichen Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt. 

 

Artenschutzrechtliche Bewertung 
Das Bundes-Naturschutzgesetz verlangt, dass bei genehmigungspflichtigen Planungsverfahren die Belan-
ge des Artenschutzes entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft und berücksichtigt werden. 
Besonders geschützte und streng geschützte Arten und alle europäischen Vogelarten werden durch die 
Verbotsregelungen des BNatSchG (§§ 44) geschützt. Darin enthalten sind Tötungsverbote, Störungsver-
bote und Zugriffsverbote. Es ist u.a. verboten, die wildlebenden Tiere der streng geschützten Arten und 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören, mit dem Ziel dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert. Wildlebende Tiere und Pflanzen unterliegen darüber hinaus generell dem allgemeinen Arten-
schutz nach § 39 BNatSchG. Für die Gemeinde stellt sich die Frage, ob und ggf. welche artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände der Verwirklichung des Vorhabens und damit der Vollzugsfähigkeit des Bebau-
ungsplans entgegenstehen könnten. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob gewichtige arten-
schutzrechtliche Belange gegen das Vorhaben sprechen, ob geschützte Lebensstätten überplant werden 
und ob ggf. artenbezogene Maßnahmen erforderlich werden. Grundsätzlich sollten eine möglichst große 
Zahl von potenziellen Quartieren erhalten werden oder entsprechende Ersatzquartiere angeboten werden. 
Derzeit sind keine Gebäudeabrisse vorgesehen. Vor künftigen Gebäudeabrissen bzw. größeren Eingriffen 
in die Fassaden oder Gehölzrodungen während der Aktivitätszeit von Fledermäusen bzw. während der 
Vogelbrutzeit (März bis September) sollte eine artenschutzrechtliche Prüfung und ggf. Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde erfolgen.  

Die vitale Ortsrandeingrünung westlich der BayWa hat nach ca. 20 Jahren eine gewisse Wertigkeit er-
reicht. Sie steht mit der südlichen Randbegrünung der B 31 im Verbund. Baumhöhlen sind jedoch nicht 
vorhanden. 

Fledermäuse. Grundsätzlich sind Fledermausquartiere in vorhandenen Gebäuden und Baumhöhlen nicht 
auszuschließen. Im Gemeindegebiet kommen verschiedene Fledermausarten vor. Die vorhandenen Bäu-
me besitzen nach 15-20 Jahren noch keine Höhlen- und Spaltenstrukturen für entsprechende Fleder-
mausquartiere. Als Winterquartiere kommen überwiegend frostfreie, zugängliche Keller und Dachstühle in 
Frage. Vor eventuellen Gebäudeabrissen oder Eingriffen in die Fassade muss auf versteckte Quartiere 
geachtet werden. Die vorhandene Ortsrandeingrünung könnte zusammen mit Feldgehölzen und Randbe-
grünungen der B31 für Fledermäuse als Jagdrevier von Bedeutung sein. Die Ackerflächen des Gebietes 
sind wegen des stark eingeschränkten Strukturangebots und des intensiven Pestizideinsatzes für Fleder-
mäuse von sehr geringer Bedeutung. Durch eine Überbauung dürfte sich die Situation für die Artengruppe 
nicht verschlechtern. Durch eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen und durch Gehölzpflanzungen 
können sich die Lebensbedingungen für Fledermäuse erhalten. Eine Beeinträchtigung von Fledermäusen 
kann grundsätzlich gemindert werden, wenn im Außenbereich insektenfreundliche Leuchten mit geringer 
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Lockwirkung verwendet werden. Dies ist nach § 41a BNatSchG ohnehin rechtsverbindlich. Wildlebende 
Tiere und Pflanzen müssen demnach vor Lichtemissionen umfassend geschützt werden.  

 

Vögel. Im Bereich der nördlichen Ortsrandeingrünung ist trotz der Störungen durch die angrenzende B31 
ein Brutvogelvorkommen des Siedlungsrandes und der Agrarlandschaft anzunehmen. Die Gehölze bieten 
nach ca. 20 Jahren ein entsprechendes Potential für zweigbrütende Vogelarten (Meisen, Finken, Amseln, 
Rabenkrähe, Zilpzalp); Baumhöhlen sind jedoch nicht vorhanden. Die vorhandenen Gehölze sind auch als 
Nahrungshabitat geeignet. Gebäudebrütende Arten können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die 
Fläche ist für anspruchsvolle Offenlandarten (Acker- und Wiesenbrüter z.B. Kiebitz, Feldlerche) auch auf-
grund der geringen Flächengröße und der Kulissenwirkung nicht geeignet.  

Auf den Betriebsgeländen ist wegen des eingeschränkten Habitat- und Strukturangebots und wegen der 
zumindest werktags hohen Störintensität nicht mit Vorkommen von störungsempfindlichen und anspruchs-
vollen Arten zu rechnen. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung, der vorhandene Gewerbebetrieb und 
die angrenzende Bundes- und Kreisstraße lassen die Flächen für störungsempfindliche Arten als eher un-
geeignet erscheinen. Aufgrund des eingeschränkten Habitat- und Strukturangebots und der intensiven 
Nutzung können Vorkommen von wertgebenden (streng geschützten, gefährdeten und/oder seltenen) Ar-
ten ausgeschlossen werden. Anspruchslose Vogelarten sind im siedlungsnahen Umfeld und in der Kultur-
landschaft häufig vorzufinden und nicht im Bestand gefährdet. Bei ihnen kann davon ausgegangen wer-
den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes bei vor-
habenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird.  

Für die Vögel gilt ansonsten das gleiche wie bereits für die Fledermäuse beschrieben: Vorkommen von 
gebäudebrütenden Arten und Gehölzbrütern sind nicht auszuschließen. Die Baufeldfreiräumung sollten in 
den Wintermonaten erfolgen. Artenschutzrechtliche Konflikte (insbesondere die Störung lokaler Populatio-
nen) können vermieden werden, wenn erforderliche Rodungen außerhalb der Vogelbrutzeiten in den Win-
termonaten zwischen 1.10. und 28.02. durchgeführt werden. Gehölzrodungen sind ohnehin nach § 39 
BNatSchG nur unter Beachtung artenschutzrechtlicher Belange zulässig. Da eine Rodung der vorhande-
nen Randeingrünung unumgänglich ist, sollte eine entsprechende Ersatzpflanzung aus heimischen Baum- 
und Straucharten zeitnah erfolgen. Bis zum Erreichen einer funktionsfähigen Eingrünung mit entsprechend 
geeigneten Nistmöglichkeiten sind, ermöglichen Nisthilfen für Haussperling, Hausrotschwanz und Star ei-
ne Aufwertung der Flächen. Ersatznisthilfen für Kohl- und Blaumeisen sollten in den verbleibenden Bäu-
men angebracht werden.  

 

Sonstige Arten. Vorkommen von weiteren streng geschützten Arten (Haselmaus, Zauneidechse u.a.) sind 
im Gebiet mangels geeigneter Strukturen und Habitate nicht zu erwarten. Für das Vorkommen von Repti-
lien fehlen im Plangebiet geeignete wärmebegünstigte und ungestörte Kiesflächen oder Trockenmauern 
sowie grabbare Böden zur Eiablage. Ebenso sind keine Laichgewässer für Amphibien vorhanden. Speziel-
le Futterpflanzen für Tagfalter, Heuschrecken und Wildbienen fehlen ebenso wie Strukturen an Gewässer-
rändern, die zur Eiablage von Libellen geeignet wären. Kleinsäuger (z.B. Igel, Steinmarder) können von 
Gehölzflächen, extensiv genutzten Freiflächen und durchlässigen Einfriedungen profitieren. Durch die Um-
setzung grünordnerischer Maßnahmen entstehen Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Gehölze und ex-
tensiv genutzte Wiesen stellen eine Verbindung zu benachbarten Grünflächen her. 

 

Fazit. Aufgrund der Inanspruchnahme von Ackerfläche und des verbleibenden Habitatangebots im 
räumlichen Umfeld ist die Fläche für die heimische Tier- und Pflanzenwelt als nicht essentiell einzustufen. 
Unter den angegebenen Bedingungen (Nachsuche nach Fledermäusen und Brutvögeln vor Eingriffen in 
Gebäude und vor Gehölzrodungen, Abstimmung des Beginns von Baumaßnahmen auf die Brut- und Akti-
vitätszeiten) und nach Festsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen (insektenschonende Beleuchtung 
und Maßnahmen zum Vogelschutz) ist nicht mit Verstößen gegen die Zugriffsverbote in §44 BNatSchG zu 
rechnen. Artenschutzrechtliche Hindernisse bei der Umsetzung des Bebauungsplans sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Auf die Erstellung eines Arteninventars und eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung im Rahmen des Bebauungsplans wird verzichtet. Die Verbotsregelungen des all-
gemeinen Artenschutzes (§ 39 BNatSchG, Tötungsverbot wildlebender Tiere, Verbot der Beeinträchtigung 
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von Lebensstätten etc.) sind unmittelbar geltendes Recht und sind bei der Umsetzung der Planung und im 
Rahmen der dauerhaften Nutzung (auch bei später erfolgenden Abriss-, Sanierungs- und Rodungsarbei-
ten) zu beachten. Es wird empfohlen, im Rahmen der Bauplanung und Baugenehmigung artenschutz-
rechtliche Konflikte frühzeitig zu prüfen. Eine artenschutzkonforme Umsetzung ist bei der Bauausführung 
zu gewährleisten. 

Angesichts der geringen naturschutzfachlichen Bedeutung der Fläche und der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen auf der Ebene des folgenden Bebauungsplans ist nicht mit erheblichen 
negativen Auswirkungen für das Schutzgut Arten und Lebensräume zu rechnen. Durch die Planung 
kommt es nach bestehendem Kenntnisstand nicht zu artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen. 

Schutzgut Fläche 
Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der Bundesregierung soll der 
Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt wer-
den. Die Bodenschutzklausel nach §1a (2) BauGB verlangt eine möglichst weitgehende Beachtung. Ein 
grundsätzliches Ziel der Bauleitplanung besteht darin, Umweltressourcen sparsam und effizient zu nutz-
ten. Die Eignung der Fläche für die bauliche Entwicklung ist gegeben. Infolge der Planung wird ca. 1 ha 
Fläche (Vorrangflur) der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Agrarstrukturelle Konflikte werden nicht 
verursacht.  

Die Bodenfläche der Gemeinde Kressbronn a.B. beträgt insgesamt ca. 2.042 ha, davon waren im Jahr 
2021 22 % (ca. 452 ha) durch Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Im Jahr 2016 wa-
ren es noch ca. 20% (statistisches Landesamt Baden-Württemberg, online-Abfrage). Die Bevölkerungs-
dichte liegt mit ca. 421 EW/km2 deutlich über dem Kreisdurchschnitt (ca. 323). Der Flächenverbrauch für 
Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Gemeinde Kressbronn erfolgte überwiegend auf Kosten der land-
wirtschaftlichen Flächen. Diese betrug im Jahr 2021 ca. 60% der Gemeindefläche. Das Vorhaben reduziert 
damit die landwirtschaftliche Fläche um weniger als 0,1%.  

Eine Flächeneinsparung ergibt sich in der vorliegenden Planung zunächst daraus, dass unmittelbar an be-
baute gewerblich genutzte Flächen und im Anschluss an bestehende Verkehrs- und Erschließungsflächen 
die bestehende Infrastruktur in ökonomischer Weise mitgenutzt werden kann. Der Flächenausweisung 
steht ein konkreter und absehbarer Bedarf gegenüber. Die bauliche Dichte wurde entsprechend der be-
nachbarten gewerblichen Nutzung hoch angesetzt. Die Möglichkeiten der Flächeneinsparung auf der Ebe-
ne der Bebauungsplanung werden ausgeschöpft. Weitere Möglichkeiten der Flächeneinsparung und des 
Bodenschutzes sind bei der Bauplanung und Bauausführung zu berücksichtigen.  

Schutzgut Geologie und Boden 
Die allgemeine Zielvorgabe im Hinblick auf den Bodenschutz besteht darin, die dauerhafte Nutzbarkeit ei-
ner möglichst großen Bodenfläche zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Bodenversiegelungen sind auf 
das notwendige Maß zu beschränken, Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden, eventuell vorhandene 
Altlasten zu sanieren. Des Weiteren sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte vermieden werden. Die Böden sind empfindlich ge-
genüber Flächenverlust, Bodenauf- und –abtrag, Schadstoffimmissionen, Verdichtung sowie Eingriffen in 
den Wasserhaushalt. Auf versiegelten Flächen ist das natürliche Bodengefüge gestört und die Bodenfunk-
tionen werden nicht mehr erfüllt. Die Flächen gehen als landwirtschaftliche Produktionsflächen verloren.  

Geologie und Bodeneigenschaften 

Das Gebiet liegt im Bereich von würmglazialen Schmelzwasserablagerungen (‚Hasenweiler Schotter‘), die 
durch Grundmoränenablagerungen unterlagert werden. Die Talterrassen zwischen Bodensee und Hügel-
land östlich der Argen bestehen aus Kies Sand und Auenlehm. Das Plangebiet liegt in der Übergangszone 
zu den nordöstlichen Drumlinfeldern und außerhalb der südwestlich gelegenen Bereiche mit oberflächen-
nahen für den Abbau geeigneten Kiesvorkommen. Die Deckschicht der ebenen bis flachwelligen Terras-
senflächen besteht aus tiefgründigen Parabraunerden (sandiger Lehm bzw. Schluff mit mittlerem Humus-
gehalt). Die Böden sind aus Geschiebemergel bzw. Schmelzwasserschottern entstanden und in der Deck-
lage teilweise mit Lößlehm vermischt. Die vorgefundenen Bodentypen treten im Landschaftsraum sehr 
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verbreitet auf. Der Untergrund wird durch eiszeitliche Schotter gebildet. Es handelt sich um stark kiesige 
bis sandige Grundwasserleiter mit hoher Ergiebigkeit. Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung 
ist im oberen lehmhaltigen Bereich hoch ansonsten gering bis mittel.  

Im Plangebiet befinden sich keine Geotope und keine Bodendenkmäler. Die Böden besitzen keine beson-
dere wissenschaftliche, naturgeschichtliche, kulturhistorische oder landeskundliche Bedeutung. Altlasten 
sind im Plangebiet nicht bekannt. Bei Bodenumlagerungen innerhalb des Plangebiets und bei einer exter-
nen Weiterverwertung des Bodens ist auf einen ausreichenden Grundwasserflurabstand zu achten. In der 
weiteren Planung soll ein Bodenschutzkonzept zur Verwertung des anfallenden Bodenaushubs erstellt 
werden.  

Gegenwärtig sind die Flächen im Plangebiet teilweise bereits versiegelt. Die Erweiterungsflächen werden 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Böden sind gut durchfeuchtet und als landwirtschaftliche Vor-
rangflächen für den Erwerbsobstbau gut geeignet. Je höher die landwirtschaftliche Bewertung der Böden 
desto geringer sind in der Regel die naturschutzfachlichen Entwicklungsmöglichkeiten einzuschätzen. 
Durch die Nutzung werden die oberen Bodenschichten verändert. Die Vegetationsdecke bleibt nicht mehr 
dauerhaft geschlossen. Es treten Auswaschungen von Nitrat und Phosphat auf. Es können Bodenverdich-
tungen entstehen. Landwirtschaftliche Nutzflächen werden mehrfach jährlich frequentiert (Bodenbearbei-
tung, Pflanzenschutz, Düngung, Ernte). Der natürliche Bodenbewuchs wird entfernt oder unterdrückt. 
Durch Drainagen und Entwässerungsgräben wird der Wasserhaushalt beeinträchtigt. Aufgrund des ebe-
nen Geländes und der Bodenstruktur besteht lediglich eine geringe Erodierbarkeit.  

Bewertung der Böden 
Gemäß BodSchG Baden-Württemberg werden die Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit als Träger der ver-

schiedenen Bodenfunktionen bewertet (s. Leitfaden H. 23, Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-

fähigkeit, Umweltministerium Baden-Württemberg): 

Sonderstandort für die natürliche Vegetation (SNV) 

Mit hoher Leistungsfähigkeit bewertet werden Böden mit extremer Ausprägung von Standorteigenschaften. 

Diese bieten günstige Voraussetzungen für schutzwürdige Pflanzengesellschaften. 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit (nB) 

Die Leistungsfähigkeit eines Bodens/Standortes als Standort für die Kulturpflanzen wird durch die natürli-

che Ertragsfähigkeit (Bodenfruchtbarkeit) bestimmt.  

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AW) 

Das Aufnahmevermögen von Niederschlagswasser und die Abflussverzögerung bzw. -verminderung be-

stimmen die Rolle des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf. 

Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe (FP) 

Böden, die Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf entfernen, zurückhalten und ggf. abbauen und welche eine 

hohe Säurekapazität aufweisen, haben eine hohe Leistungsfähigkeit als Filter und Puffer für Schadstoffe. 

Dabei spielen Humus- und Tongehalt die entscheidende Rolle. 

Landschaftsgeschichtliche Urkunde 

Bewertet werden hier besondere naturgeschichtliche und kulturgeschichtliche Urkunden, Bodendenkmäler 

oder besondere geologische Ausprägungen.  

Die Beurteilung der Böden im Plangebiet erfolgt auf Grundlage der Bodenschätzungsdaten auf Basis des 

Liegenschaftskatasters (Regierungspräsidium Freiburg, LGRB 2006 dort mit Wertskala 5 bis 1).  

(Bewertungsklassen Erfüllung der Bodenfunktionen nach Bewertungsmodell LKR RV und Bodenseekreis: 
  4 = sehr hoch // 3 = hoch // 2 = mittel // 1 = gering // 0= Böden ohne natürliche Bodenfunktion) 
 
Plangebiet ausgenommen Verkehrsflächen und ausgenommen bebaute Flächen 

mittlere bis hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen (natürliche Bodenfruchtbarkeit)  2 

hohe bis sehr hohe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf    3,5 

mittlere bis hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe     2,5 

Standort für natürliche Vegetation (keine besondere Bedeutung) keine besondere Bewertung 



kienzle vögele blasberg GmbH  Architekten/Stadtplaner    Eugenstraße 75   88045 Friedrichshafen  Seite 14 

Der Boden im Plangebiet weist insgesamt eine mittlere Bedeutung für die Erfüllung der Bodenfunktionen 

auf (Wertstufe 2,67). Entsprechend ist die Empfindlichkeit der Böden gegenüber Überbauung einzustufen. 

Da bei Vollversiegelungen alle natürlichen Bodenfunktionen dauerhaft verloren gehen, ist hier ist ein Ein-

griffsschwerpunkt der Planung zu sehen und es leiten sich gem. § 1a BauGB Kompensationserfordernisse 

ab. Im Plangebiet wurden erhöhte Kupferwerte und für Teilbereiche belastete Ablagerungen dokumentiert. 

Die Erweiterungsfläche ist zur Erfassung im Bodenschutz- und Altlastenkataster vorgesehen. Die Beteili-

gung der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde im Vorfeld von geplanten Baumaßnahmen ist si-

cherzustellen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Geotope und keine bekannten Bodendenkmäler. Altlasten sind im Plan-

gebiet nicht bekannt. Ein Bodengutachten liegt nicht vor. 

Eingriffen in das Schutzgut Boden können durch Beachtung der einschlägigen Gesetze und Bodenschutz-

Richtlinien sowie durch den schonenden Umgang mit dem Boden vermindert werden. Dies sind insbeson-

dere der sparsame und schonende Umgang mit dem Boden im Rahmen der Planung und während der 

Bauzeit (Reduzierung von Erdmassenbewegungen, Sicherung des Oberbodens und des kulturfähigen Un-

terbodens, fachgerechte Zwischenlagerung und Wiederverwendung) sowie Vermeidung von Bodenver-

dichtung. Überschüssiger Bodenaushub ist vorrangig zu verwerten bzw. fachgerecht zu entsorgen. 

Die Beanspruchung von Böden durch Überbauung ist als erhebliche Beeinträchtigung des 

Naturhaushalts anzusehen und muss entsprechend ausgeglichen werden. Im Schutzgut Boden ist 

der Eingriffsschwerpunkt zu sehen. Unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen ist nicht 

mit erheblichen negativen Auswirkungen für das Schutzgut Boden zu rechnen. 

Schutzgut Wasser    Oberflächenwasser / Grundwasser 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sind die Gewässer als Be-

standteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Ziel ist die Vermei-

dung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts und der Erhalt der natürlichen Rückhaltefähigkeit für 

Niederschläge, des Wasserleitvermögens, der Grundwasserneubildungsrate.  

Die hydrogeologischen Verhältnisse werden bestimmt durch durchlässige fluvioglaziale Kiese und Sande, 

die das Grundwasser gut leiten. Das grundwasserdurchströmte Argenkiesfeld erstreckt sich bis an den 

westlichen Ortsrand von Kressbronn. Im Übergangsbereich zwischen Argental und Hügelland steigt die 

Mächtigkeit und der Lehmanteil der Deckschicht und damit das Schutzpotential gegenüber dem Grund-

wasser an. Die ‚Hasenweiler Schotter‘ im Untergrund werden aus grundwasserführenden Kiesen und 

Sanden mit wechselndem Schluffanteil aufgebaut. Im Plangebiet besteht eine mittlere Empfindlichkeit ge-

genüber Verunreinigungen des Grundwassers.  

Das Plangebiet ist an die gemeindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. Die Trinkwasser-

versorgung ist gesichert. Das Abwasser wird über die bestehenden Kanäle der gemeindlichen Kläranlage 

des Abwasserzweckverbandes Kressbronn a.B. - Langenargen zugeführt. Schutzbedürftigen Bereiche für 

die Wasserwirtschaft und Trinkwasserschutzgebiete werden nicht tangiert. Das Plangebiet befindet sich 

nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Eine Vorbelastung ist nicht bekannt.  

Im Plangebiet fällt derzeit aufgrund der vorhandenen gewerblichen Nutzungen bereits Regen- und 

Schmutzwasser an. Das künftig anfallende Schmutzwasser wird dem öffentlichen Kanalsystem (Mischsys-

tem) in der Tettnanger Straße zugeführt. Eingriffe in den Wasserhaushalt werden über die Biotopbewer-

tung und über die Bilanzierung des Schutzgutes Boden abgedeckt. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 
Die Weiternutzung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf ist an-

zustreben. Die Menge des anfallenden Niederschlagswassers wird durch teilversiegelte Flächen reduziert. 

Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstücken sind die Rückhaltung und die 
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oberirdische Versickerung am Ort der Entstehung. Ein Teil des Wassers wird durch Versickerung und Ver-

dunstung dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. 

Die Verkehrsflächen der Tettnanger Straße und der Raiffeisenstraße werden über das öffentliche Kanal-

system abgeleitet. Das Niederschlagswasser wird in privaten Retentionsmulden versickert.  

Das künftig anfallende Schmutzwasser und das nicht schädlich belastete Niederschlagswasser getrennt 

zu sammeln und abzuführen. Das Schmutzwasser wird dem bestehenden Mischwasserkanal zugeführt, 

anfallendes Niederschlagswasser soll versickert werden mit Notüberlauf in den Prozessgraben bzw. in den 

Mischwasserkanal.  

Der Primärverlust an Versickerungsflächen kann durch die getrennte Abführung von Schmutz- und Re-

genwasser weitgehend aufgefangen werden. Das modifizierte Entwässerungssystem dient einem wirksa-

men Grundwasserschutz und schont den Wasserhaushalt.  

Durch die Planung sind keine Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten. Für das Schutz-

gut Wasser besteht kein zusätzliches Kompensationserfordernis. 

Schutzgut Klima, Luft    Belastungs- und Ausgleichsräume 

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu schützen. Es gilt die Funktionsfähigkeit der klimatischen Abläufe und Wechsel-

beziehungen in ihrer charakteristischen Ausprägung zu erhalten und zu optimieren. Diese beziehen sich 

auch auf die Luftqualität und die Bedeutung einer Fläche im klimatischen Ausgleich für evtl. belastete Zo-

nen in der Umgebung. Dies gilt für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie 

Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. Bodenversiegelung oder ein behinder-

ter Luftaustausch können sich auf das Lokalklima negativ auswirken. In der Planung ist die Durchlüftung 

von Siedlungsgebieten zu gewährleisten. Bei Vermeidung von Durchlüftungsbarrieren und mit einer 

Durchgrünung können negative Auswirkungen auf das Lokalklima gemindert werden. Nach §9 LBO sind 

die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zu begrünen. Auch eine Begrünung der baulichen Anlagen soll 

geprüft werden.  

Das Gemeindegebiet von Kressbronn gehört zum klimatisch milden Bodenseebecken. Die wuchsklimati-

sche Wärmestufe 6 (mäßig warm) (Klimaatlas Baden-Württemberg) wird regelmäßig erreicht wird. Dies 

zeigt sich auch in der landwirtschaftlichen Nutzung. Es gedeihen Sonderkulturen (Obst, Beeren, Wein). 

Die Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 9 Grad, der Jahresniederschlag mit ca. 1150 mm relativ hoch. Die 

Hauptwindrichtung ist Süd bis Südwest. Die mittlere jährliche Sonnenscheindauer liegt bei 1600 Stunden. 

Die Voraussetzungen für die Nutzung der Sonnenenergie sind gut.  

Die lokalklimatische Funktion des Plangebietes ergibt sich aus dem Übergang vom offenen Freiland-

Klimatop und dem Klima der Siedlungslage. Als Vorbelastung des Siedlungsklimatops gegenüber dem 

Freilandklimatop können geringere Luftfeuchtigkeit, erhöhte Lufttemperaturen und ein gebremstes Wind-

feld sowie ein verminderter Luftaustausch genannt werden. Vegetationsbestandene Flächen verfügen 

über die Möglichkeit, Luftschadstoffe auszufiltern oder zu verdünnen.  

Bei windschwachen Strahlungswetterlagen kommt es im Sommer zuweilen tagsüber zu Wärmebelastun-

gen. Die Wärmebelastung kann in Zukunft durch die allgemein zu beobachtende Erwärmung verstärkt 

werden. Auf Wiesenflächen (geringer auch auf Acker- und Obstbauflächen) entsteht insbesondere nachts 

Kaltluft, die hangabwärts fließt. Die abfließende Kaltluft kann durch das Relief, an Waldrändern und an 

Siedlungsrändern aufgestaut werden. Die Kaltluft wird bei schwachem Wind im Argental in Fließrichtung 

nach Südwesten abgeführt. Diese Kaltluftströmung wird ergänzt durch Hangabwinde aus den nördlich ge-

legenen Höhenlagen. Mit den Hangabwinden kommt es im Sommer zu Abkühlungseffekten. Im Plangebiet 

entsteht auf den Obstbauflächen Kaltluft, die in Richtung Südwesten abfließt. Dadurch wird die Wärmebe-

lastung im Ortskern bei windschwachen Strahlungswetterlagen vermindert. Die Durchlüftung des Ortes 

kann durch großflächige oder riegelartige Bebauung beeinträchtigt werden.  
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Temporäre Belastungen der lufthygienischen Situation können durch Pestizidausbringungen auf landwirt-

schaftlichen Flächen entstehen. Aus landwirtschaftlichen Nutzungen (Staub, Abgase, Spritzmittel), durch 

Hausbrand und aus dem Straßenverkehr resultieren im Plangebiet jedoch keine erheblichen Luftbelastun-

gen. Auch in der unmittelbaren Umgebung sind keine relevanten klimatischen oder lufthygienischen Vor-

belastungen zu beobachten. Erhebliche Luftvorbelastungen sind trotz der umgebenden Straßen und der 

vorhandenen gewerblich genutzten Flächen nicht gegeben. Es befinden sich umgekehrt auch keine Belas-

tungsgebiete in unmittelbarer Umgebung, die den klimatischen Ausgleich aus dem Plangebiet erfordern.  

Die Durchlüftungsverhältnisse im Plangebiet sind aufgrund der Lage am Ortsrand gut. Eine Durchlüftung 

des Plangebietes und der angrenzenden Siedlungsflächen ist bei häufigen Winden aus südwestlicher 

Richtung gegeben. Unter Berücksichtigung der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion kann 

dem Plangebiet eine geringe bis mittlere Funktionserfüllung hinsichtlich des bioklimatischen Ausgleichs 

zugewiesen werden. Aufgrund der geringen Belastung der Austauschräume stellt das Plangebiet keine 

besonderen klimatischen Ausgleichsfunktionen für den benachbarten Siedlungsraum von Kressbronn 

bereit. Gemäß Tabelle 6 des Bewertungsmodells des Landkreises erhält die Fläche den Wert 4 (das 

Kleinklima ist natürlich ausgeprägt; es bestehen geringe Beeinträchtigungen aufgrund der vorhandenen 

Baukörper und Flächenversiegelung, die Belastung mit Schadstoffen, Staub und Arosolen aus der 

Landwirtschaft ist gering).  

 

Art und Ausmaß von Treibhausgas-, Wärme- und Strahlungsemissionen sind projektabhängig und bei der 

vorgesehenen Nutzung nicht zu erwarten. Eine relevante Klimaveränderung kann nach Art und Umfang 

der Planung nicht angenommen werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalklimas kann nicht angenommen werden. Für das 
Schutzgut Klima / Luft ergibt sich kein zusätzlicher Kompensationsbedarf. 

Bevölkerung und menschliche Gesundheit 
Orts- und Landschaftsbild / Erholung / Kultur- und Sachgüter 

Allgemeines Ziel ist die Schaffung und Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Erhal-

tung und Verbesserung der Erholungsfunktionen in einer naturraumtypisch strukturierten und erlebnisrei-

chen Kulturlandschaft. Die Erholungswirksamkeit der freien Landschaft wird maßgeblich durch die Er-

reichbarkeit (Durchwegung und Blickbeziehungen) sowie durch die Attraktivität des Landschaftsbildes 

(Schönheit, Vielfalt und Eigenart) und durch die natürliche Ausstattung (Naturerfahrung) und die Ausstat-

tung mit Erholungseinrichtungen bestimmt. Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört auch die frei-

raumbezogene Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Wegebeziehungen bleiben erhalten.  

Für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sind im Zusammenhang mit der Planung mögliche 

Auswirkungen von Bedeutung: 

- auf das Landschaftsbild (Neugestaltung des in die Landschaft vorrückenden Ortsrandes)  
- auf Erholungsfunktionen (Verlust von Flächen mit Erholungs- und Freizeitpotentialen für die wohnungs-

nahe Kurzzeiterholung oder von Sicht- und Freiraumbezügen) oder auf die Immissionssituation (zusätz-
liche stoffliche Belastungen, Gerüche, Lärm, Erschütterungen, elektromagnetische Felder) 

 

Insbesondere in der Bauphase kann es zu zeitlich begrenzten erhöhten Emissionen (Lärm, Staub, Er-

schütterungen etc.) kommen. Erhebliche Beeinträchtigungen benachbarter Baugebiete sind nicht zu er-

warten.  
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Eingriff in das Landschaftsbild 
Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand von Kressbronn. Die Schotterterrassen 

gehen nach Norden in das Drumlinhügelland über. Im Westen befindet sich die Niederungslandschaft der 

Argen. Als Raumkante und sichtverstellendes Elemente fungiert im Süden und Osten des Plangebiets der 

Siedlungsrand von Kressbronn. Östlich der BayWa-Erweiterung schließen unmittelbar die vorhandenen 

Betriebsgebäude an die Erweiterungsfläche an. Die bestehenden Gebäude und Lagerflächen sind als 

Vorbelastung zu werten. Die Gebäude werden durch bestehende straßenbegleitende Bäume an der Tett-

nanger Straße, der B31 und durch landwirtschaftliche Nutzungen (Obst- und Hopfenanbau) verdeckt. Eine 

weitere Einbindung bewirkt die geplante Ortsrandeingrünung am westlichen Gebietsrand. Die geplanten 

Höhen baulicher Anlagen werden sich an den bereits bestehenden Gebäuden orientieren. Da die geplan-

ten Erweiterungsflächen unmittelbar an die bestehenden Gebäude anschließen, sind die zusätzlichen Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes gering einzuschätzen.  
 

Die Flächen sind zwar nicht exponiert aber dennoch von der 

westlichen Tettnanger Straße aus einsehbar. Die Fläche ist 

ebenfalls von Norden ähnlich wie die Bestandsgebäude und die 

südlich angrenzenden Gewerbebauten teilweise von den nörd-

lich der B 31 hochgelegenen Orten Berg und Betznau einsehbar. 

Das Plangebiet enthält keine Erholungsinfrastruktur. Im Nahbe-

reich der B31 und aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 

durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen ist die Erho-

lungseignung der Landschaft ohnehin sehr eingeschränkt.  

 

 

Menschliche Gesundheit 
Die derzeitige Nutzung im Plangebiet ist nicht mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen für den 

Menschen verbunden. Auf der Tettnanger Straße und der Raiffeisenstraße gilt die innerörtliche Geschwin-

digkeitsbegrenzung von 50 km/h. Eine höhere Vorbelastung durch Verkehrslärm besteht hingegen durch 

die nördlich verlaufende B31. Die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der angrenzenden K 

7776 (Tettnanger Str.) der B31 und der Raiffeisenstraße werden nicht als planungsrelevant eingeschätzt. 

Die vorhandene Gewerbliche Nutzung und deren Erweiterung stellen keine relevanten gewerblichen 

Lärmquellen für südlich und östlich gelegene Wohnbebauung in der Kressbronner Ortslage dar. Der Ab-

stand zur nächstgelegenen Wohnbebauung in dörflich gemischt genutzten Flächen beträgt ca. 200 m. Die 

gewerbliche Nutzung muss zu der nächstgelegenen Wohnnutzung mischgebietstypische Lärmwerte ein-

halten.  

Eine Gesundheitsgefährdung im Bereich der Arbeitsstätten durch die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln 

aus benachbarten landwirtschaftlichen Nutzungen ist nicht zu erwarten.  

Die anfallenden Abfälle werden umweltschonend entsorgt und verwertet. Die Zunahme von Schadstof-

femissionen durch gewerbliche Produktion, Autoverkehr sowie von Lärm und Lichtemissionen wird auf-

grund der geplanten Bebauung gering bzw. zumutbar eingestuft. Erschütterungen und andere Belästigun-

gen beschränken sich auf die Bauzeit. Relevante Mengen von Wärme (z.B. Prozesswärme) und Strahlung 

werden nicht emittiert. Diese können ebenso wie die eingesetzten Techniken und Stoffe ohnehin nur in 

Kenntnis konkreter Bauvorhaben bewertet werden. Aufgrund der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben bestehen keine Anhaltspunkte für die Emission von Wärme und Strahlung sowie für eine be-

sondere Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen. Derartige Risiken und eventuelle Bekämp-

fungsmaßnahmen können ebenfalls i.d.R. nur anhand konkreter Bauvorhaben eingeschätzt werden. Er-

hebliche negative Auswirkungen auf Wohnnutzungen sind aufgrund der Art und des Umfangs der Planung 

nicht zu erwarten.  
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Kultur- und Sachgüter / natürliche Ressourcen / umweltschonende Energien 
Kultur- und Bodendenkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu er-

forschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 

Bisher sind keine Fundstellen oder Kulturdenkmale im Plangebiet bekannt. Das Gebiet hat nach heutiger 

Kenntnis keine Bedeutung für das kulturelle Erbe. Es sind keine Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvor-

kommen ausgewiesen. Der Wegfall als landwirtschaftliche Fläche erscheint angesichts der gewonnenen 

gewerblich genutzten Bauflächen akzeptabel. Die Fläche steht für die Planung zur Verfügung. Eine Ge-

fährdung der landwirtschaftlichen Erwerbsstruktur ist infolge der Inanspruchnahme landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen nicht erkennbar.  
 

Die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung beträgt ca. 1100 kWh/qm; die Nutzung regenerativer Ener-

gien kann ohne Einschränkungen erfolgen. Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasser- und Quellschutz-

gebieten. Eine geothermische Nutzung mittels Erdwärmesonden und Wärmepumpen ist ebenfalls effizient 

möglich. Die Nutzung umweltschonender Energien (Solarstrahlung und Erdwärme) im Plangebiet ist sei-

tens der Gemeinde erwünscht. Entsprechende bauliche Anlagen sind zulässig. Eine effiziente Ausrichtung 

von Sonnenkollektoren ist in der Regel auch auf den Dächern problemlos möglich. Die getroffenen örtli-

chen Bauvorschriften zur Gestaltung der Baukörper und Dächer stellen kein Hindernis dar. Die Nutzung 

natürlicher Ressourcen in der Bau- und Betriebsphase oder die eingesetzten Techniken und Stoffe sind 

nur in Kenntnis der konkret umzusetzenden Vorhaben hinreichend absehbar. 

Es ist davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die 
Bevölkerung und die menschliche Gesundheit entstehen. Das Vorhaben hat unter Berücksichti-
gung der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu konzipierenden Ausgleichsmaßnahmen 
keine relevanten negativen Auswirkungen auf das Siedlungs- und Landschaftsbild ebenso nicht 
auf die Erholungseignung der Landschaft sowie auf Kultur- und Sachgüter. 

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 
Die genannten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in vielfältiger Weise und in unterschiedlichem 

Maß. Auch das Schutzgut Mensch ist über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutzgütern 

verbunden. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Luft vorhanden. Luftschadstoffe 

können aus der Atmosphäre in den Boden übergehen oder von Menschen eingeatmet werden. Durch die 

enge Verzahnung des Bodens mit den anderen Umweltmedien ergeben sich vielfältige Wechselwirkungen. 

So ist der Boden u. a. wegen seiner Leistungen für andere Schutzgüter (z. B. Grundwasser, Flora/Fauna) 

schützenswert.  

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind, soweit sie erkennbar und von Belang sind, bereits 

in den einzelnen Kapiteln über die Schutzgüter behandelt worden. Aufgrund der in Ihrer Gesamtheit kom-

plexen Wirkungszusammenhänge sind konkrete Wechselwirkungen und Verlagerungseffekte zwischen 

den Teilsegmenten des Naturhaushalts über die beschriebenen schutzgutbezogenen Auswirkungen hin-

aus nicht offenkundig. Die Gesamtheit aller möglichen Wechselwirkungen ist bei dem begrenzten metho-

dischen Aufwand im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu überschauen. 

Aufgrund der derzeitigen intensiven Bewirtschaftung einerseits und der planerisch vorbereiteten Flächen-

versiegelung und der grünordnerischen Festsetzungen auf der Ebene des Bebauungsplans andererseits, 

werden die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sowie mögliche Sekundäreffekte nicht als er-

heblich eingeschätzt. Erhaltungsziele und Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten sowie geschützte Arten 

und Lebensräume gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie sind nicht berührt. Weitere Maßnahmen zum 

Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden plangebietsextern nachgewiesen.  

Da insgesamt unerhebliche (negative wie positive) Umweltwirkungen infolge der Durchführung der Pla-

nung zu erwarten sind, ist eine Kumulation oder Verstärkung negativer Wirkungen kaum zu erwarten. 

Umweltauswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete sind nicht bekannt. 
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Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Auswirkungen der Planung (Monitoring) 

Das Monitoring als kommunale Aufgabe gemäß §4c BauGB bezieht sich auf erhebliche Umweltauswir-

kungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne auftreten, um unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dies gilt insbe-

sondere für Umweltauswirkungen, deren Prognose unsicher ist, oder bei denen bereits ein kritischer Be-

reich erreicht ist. Art, Umfang und Zeitpunkt eines dem Projekt angemessenen Monitorings bestimmt die 

Gemeinde.  

Erhebliche Umweltauswirkungen infolge der Umsetzung der Planung sind gegenwärtig nicht zu erwarten. 

Diese sollen auch ohne konkrete Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der üblichen bauaufsichtlichen 

Pflichten erkannt werden. Innerhalb des Planungsprozesses wurden seitens der Fachbehörden keine akut 

zu überwachenden Parameter benannt. Soweit erhebliche Umweltauswirkungen Fachbehörden oder aus 

der Bevölkerung im Beteiligungsverfahren benannt werden, werden diese berücksichtigt. Die Gemeinde 

geht allen Hinweisen nach, die auf erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Zuge der Plandurchfüh-

rung hindeuten und nutzt die Informationen der Behörden (§ 4(3) BauGB) und aus der Bevölkerung.  

Die Überwachung bezieht sich auch auf unsachgemäßen Umgang mit dem Boden während der Bauzeit 

oder auf den Erhalt des festgesetzten Baumbestandes und die Entsorgung des Niederschlagswassers und 

des Abfalls, soweit diese erhebliche Umweltauswirkungen haben können. In Abstimmung mit den zustän-

digen Fachbehörden kann in einem solchen Fall auf Kosten des Verursachers auch ein externer Gutachter 

mit dieser Überwachung (Datenerhebung, Bewertung, Überwachung) beauftragt werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung. 

- Flächenausweisung nur im notwendigen Maß / Begrenzung der Flächenversiegelung 
keine Inanspruchnahme besonders wertvoller Flächen für den Naturhaushalt 

- Anbindung an bestehende Bauflächen in verkehrsgünstiger Lage 

- Ausweisung topografisch geeigneter Flächen 

- Berücksichtigung der Ortsrandeingrünung 

- Ausreichender Abstand zu störanfälligen Nutzungen. 

Empfehlungen für planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan: 

- Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung auf das notwendige Maß  
Pkw-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Niederschlagswasser, das durch 
die gewerbliche Nutzung (Lkw-Verkehr, Warenumschlag, Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
etc.) verunreinigt sein kann, bedarf einer entsprechenden Behandlung; 

- Begrenzung der Bauhöhen / Festsetzung einer Randeingrünung; 
Im Bereich der Baumpflanzgebote (Wuchsklasse I bzw. Wuchsklasse II) sind standortgerechte 
Laubbäume bzw. hochstämmigen Obstbäume zu pflanzen. 
Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen sowie um eventuelle Beeinträchtigungen von 
Fledermäusen, Vögeln und Kleinsäugern auch künftig zu vermeiden, sollen Baumfällungen und 
größere Rückschnitte grundsätzlich im Winter durchgeführt werden. Rodungen zwischen Anfang März 
und Ende September sind untersagt. 

- Außenbeleuchtungen sind so errichten, dass wildlebende Tierarten (insbesondere Insekten, Fleder-
mäuse und Vögel) vor nachteiligen Lichtemissionen geschützt sind. Beleuchtungseinrichtungen dürfen 
nicht in Richtung der freien Landschaft gerichtet werden. insektenschonende Photovoltaikanlagen / es 
sind möglichst reflexionsarme Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen zu verwenden 

- Glasfassaden und größere Glasflächen am Siedlungsrand sind vogelschonend bzw. vogelfreundlich 
auszuführen. Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag ist zu minimieren.  

- Vor Gehölzrodungen oder größeren baulichen Eingriffen in Bestandsgebäude ist durch qualifiziertes 
Fachpersonal eine Nachsuche bezüglich Fledermaus- sowie Brutvogelvorkommen erforderlich, für 
betroffene Tiere sind vor Beginn der Arbeiten entsprechende Ersatzquartiere anzulegen. 
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Das Gebiet ist aufgrund der landwirtschaftlichen Vornutzung und der angrenzenden gewerblichen Nutzun-

gen und Verkehrsflächen vorbelastet und besitzt keine besondere naturschutzfachliche Bedeutung. Das 

Areal ist für die geplante bauliche Entwicklung geeignet. Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind aus-

gleichbar. Innerhalb des Plangebiets bietet sich die Gestaltung der randlichen Grünflächen im Norden und 

Westen als Gehölzpflanzung an. Dennoch verbleibt absehbar infolge der absehbaren Eingriffe durch die 

Umsetzung (teilweise Versiegelung) der Planung ein Ausgleichsdefizit, das plangebietsextern ausgegli-

chen werden muss. Mögliche Nutzungskonflikte (z.B. Immissionsschutz), die sich aus der Erweiterung von 

Sonderbauflächen und deren gewerbliche Nutzung ergeben können sind derzeit nicht erkennbar. Sie sind 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und der Genehmigungsplanung zu lösen. 

 

Für den erforderlichen plangebietsexternen Ausgleich für Eingriffe Natur und Landschaft ergeben sich u.a. 
folgende Zielsetzungen: 

- Neuanlage von Feldgehölzen und extensiven Streuobstwiesen, 

- Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen insbesondere in Gewässernähe, 

- Ggf. Heranziehung von Ökokonto-Maßnahmen, 

Die Festsetzung der externen Kompensationsmaßnahmen nach Art und Umfang erfolgt dann in Abstim-
mung mit den zuständigen Fachbehörden.  


